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RS OGH 1994/8/18 14Os109/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.08.1994

Norm

MedienG §20 Abs1

Rechtssatz

Nach der Gesetzeslage vor der Mediengesetznovelle 1992 konnte dem Gestalter einer Belangsendung die Geldbuße

nach § 20 Abs 1 MedG erst für die Unterlassung einer gehörigen Verö4entlichung nach dem zweiten nach

Urteilsverkündung zustehenden Sendetermin, also frühestens für die Nichtausnützung des dritten auf die

Urteilsverkündung folgenden Termins auferlegt werden (keine Rückwirkung der durch die Mediengesetznovelle 1992

zeitlich vorverlegten Veröffentlichungspflicht).
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